
Natur- und Erholungsgebiet Winterstein 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER 

GEMEINDE WEHRHEIM 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Satzung der Gemeinde Wehrheim über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

 

„Satzung über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Natur- und Erholungsgebiet Winterstein“ – Teilbereich Wehrheim“ 

Aufgrund der §§ 14 Absatz 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634), in Verbindung mit den §§ 

5, 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 

2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6, Zweites Gesetz zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften (2. DRÄndG) vom 21.6.2018 (GVBl. S. 291), hat die 

Gemeindevertretung am 25.10.2019 folgende Satzung zur zweiten Verlängerung der 

Geltungsdauer einer Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 

§ 1 

Inhalt der Satzung 

Die Geltungsdauer der Satzung der Gemeinde Wehrheim über eine Veränderungssperre für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Natur- und Erholungsgebiet Winterstein“ – 

Teilbereich Wehrheim vom 14.12.2016 wird um 1 Jahr verlängert. 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Wehrheim, den 20.11.2019 

Der Gemeindevorstand der 

Gemeinde Wehrheim 

gez. Sommer, Bürgermeister 

 


